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Beschlussvorlage

Die Burgermeisterin Dezernat |, gez. Diekmann
Federfiihrung: Datum:
10-Organisation, Wahlen, Tul |25.09.2025

Produkt:
10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:

Rat der Stadt Coesfeld 09.10.2025 |Entscheidung

Anderung der Hauptsatzung beziiglich der Festlegung der Anzahl der
stellvertretenden Burgermeister

Beschlussvorschlag:

Die dieser Vorlage beigefiigte 2. Anderungssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt
Coesfeld wird beschlossen.

Sachverhalt:

In § 12 der Hauptsatzung der Stadt Coesfeld wurde festgelegt, dass der Rat aus seiner Mitte ohne
Aussprache zwei ehrenamtliche Stellvertreterinnen/ Stellvertreter der Bulrgermeisterin/ des
Blrgermeisters wahit.

Die Festlegung der Anzahl der stellvertretenden Blrgermeister gemal § 67 GO NRW ist
entbehrlich. Es mussen mindestens zwei ehrenamtliche Stellvertreter gewahlt werden, da § 67
GO NRW im Plural formuliet wurde und das vorgeschriebene Wahlverfahren dem
Minderheitenschutz dienen soll. Im Fall einer erhdhten Anzahl von Reprasentationsterminen
kénnen auch mehr als zwei Stellvertreter gewahlit werden.

Die Anzahl der zu wahlenden Stellvertreter beschlie3t der Rat in der konstituierenden Sitzung zu
Beginn der Wahlperiode. Die zusatzliche Regelung in der Hauptsatzung der Stadt Coesfeld soll
daher vor der konstituierenden Sitzung des neu gewahlten Rates gestrichen werden.

Anlagen:
Entwurf der 2. Anderungssatzung zur Anderung der Hauptsatzung der Stadt Coesfeld

1M



	Änderung der Hauptsatzung bezüglich der Festlegung der Anzahl der stellvertretenden Bürgermeister
	Beschlussvorschlag:
	Sachverhalt:
	Anlagen:


